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Vorwort 

Viele Personen haben auf vielfaltige Weise zum Gelingen der vorliegenden Ar-
beit beigetragen, die im Sommersemester 2000 von der Juristischen Fakultät der 
Universität Heidelberg als Dissertation angenommen wurde. Ihnen allen bin ich 
dankbar verbunden. Aus dem Kreis der vielen seien stellvertretend einige hier er-
wähnt: 

Bedanken möchte ich mich bei meinem Doktorvater, Prof. Dr. Dr. h. c. Rüdiger 
Wolfrum, für die rasche Korrektur und die Zurverfügungstellung eines Platzes im 
Lesesaal des Max-Planck-Instituts in Heidelberg und bei Prof.Dr. Winfried Brugger, 
der mir durch zügiges Erstellen des Zweitgutachtens ebenso wie Prof. Dr. Dr. h. c. Rü-
diger Wolfrum den schnellen Abschluß meines Promotionsverfahrens ermöglicht 
hat. 

Die Arbeit wurde durch ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes 
gefördert, wofür ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanke. Die 
Aufnahme in die Studienstiftung haben Prof. Dr. Herbeet Bethge, Prof. Gerard Rowe 
und natürlich mein Doktorvater, Prof. Dr. Dr. h. c. Rüdiger Wolfrum, freundlich be-
fürwortet. 

Viele Mitdoktorandinnen und -doktoranden in Heidelberg haben mich stets auf-
munternd unterstützt und in der Endphase der Promotion liebevoll umsorgt. Beson-
derer Dank gebührt Thilo Grutschnig für Marathonleistungen beim Korrekturlesen, 
Nachhilfe hinsichtlich der tieferen Geheimnisse der Zeichensetzung und zahlrei-
ches Wiederbeleben von Computermäusen; Dr. Martin Braun, der bei rekordver-
dächtigen Sitzungen bewiesen hat, daß er und durch seinen Einsatz auch diese Ar-
beit "großes Format" hat; und Naoko Hirai für abwechslungsreiche Japanischstun-
den und freundliche Beherbergung. Familie Dr. Marta Le6n-Rösch danke ich ebenso 
wie Kerstin Mechlem für die Gastfreundschaft zu Zeiten der "Auswärtspromotion", 
Kai Ziegler für wertvolle Anregungen und Korrekturhinweise und Dr. Gregory Tay-
lor für kurzfristiges Korrekturlesen. Große Unterstützung (nicht nur durch Korrek-
turlesen) haben mir stets meine Eltern Elisabeth und Dietmar Pittrof zukommen las-
sen; dafür sei Ihnen an dieser Stelle recht herzlich gedankt. Rosa Strauss bleibe ich 
in dankbarer Erinnerung verbunden. 

Furthermore, I would like to thank the Law Faculty of the University of New 
South Wales, Sydney, Australia, which allowed me as a visiting scholar to undertake 
a large part of the research required for this thesis. In particular, I would like to thank 
the staff of the Law Faculty and Law Library, who happily gave their time to discuss 
Australian legal concepts and provided considerable general support. 
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I am very grateful to my Australian friends who supported me in many ways dur-
ing this project. I would like to mention in particular Wendy Ford, Anne Johnston 
and family, the FitzGerald family, and Joanne Murphy for providing "shelter" dur-
ing short-term research visits to Sydney. While it is just not possible to mention 
everyone, I very much appreciate the support and friendship I experienced and 
which has made Australia become my "second home". Australia has taught me a 
great deal more than just the facts and theories required for my research for which I 
am most grateful. In addition to being a stimulating intellectual exercise, this thesis 
has enabled me to ernhark on a remarkable joumey of personal growth - thanks to 
all who played a part and made it possible. 
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Einleitung 

I. Einführung zum Thema 

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit einem Thema, das in Deutschland noch 
wenig diskutiert wurde: dem Verfassungsvergleich mit Australien. Zwischen den 
beiden Rechtssystemen bieten sich trotz oder gerade wegen ihrer unterschiedlichen 
Rechtstraditionen, insbesondere im Verfassungsrecht, zahlreiche Vergleichsmög-
lichkeiten, beispielsweise im Bereich der Bundesstaatlichkeit oder des parlamenta-
rischen Regierungssystems. 1 Jedoch blickte man bislang in beiden Ländern kaum 
auf das jeweilige andere Rechtsgebiet In Austraben orientiert man sich auf verfas-
sungsrechtlichem Gebiet überwiegend an den Ländern, mit denen man die gemein-
same Rechtstradition teilt, vor allem an den Vereinigten Staaten, aber auch an Ka-
nada.2 Und auch in Deutschland bleibt der Blick, wenn er in die Femen des anglo-
amerikanischen Rechtskreises schweift, meist bei den USA und Großbritannien 
hängen.J 

Das australische Verfassungsrecht hat in den neunziger Jahren im Grundrechts-
bereich einen historischen Wandel durchgemacht, der in seiner Bedeutung kaum 
überschätzt werden kann. 

Die Arbeit versucht, einen Ausschnitt aus dem australischen Verfassungsrecht zu 
analysieren und dadurch für das deutsche Recht zu erschließen. Sie will damit zu 
weiteren Vergleichen anregen und die vergleichende deutsch-australische Rechts-
und Verfassungsdiskussion beleben. Das Gebiet der Kommunikationsfreiheit wurde 
dafür ausgewählt, weil es zum einen in seiner richterrechtlichen Dynamik die spe-
zifisch australische neuere Entwicklung der menschenrechtliehen Thematik ver-
deutlicht und zum anderen gerade seine ungeschriebene Ausprägung in ihrer Ver-
schiedenheit gegenüber dem deutschen Recht, in dem die Diskussion der Meinungs-
freiheit nie an Aktualität verliert, die Untersuchung interessant macht. 

1 Auch ein Vergleich zwischen dem Europarecht und dem australischen Recht wäre auf vie-
len Gebieten, z. B. im Bereich des freien Warenverkehrs oder des Grundrechtsschutzes, loh-
nenswert. 

2 Siehe neuerdings aber Mason A., European Constitutionalism: Lessons for Australia, 21 
(1998) UNSWLJ 150 und Marfording A., Federalism and Judicial Review in Germany: Les-
sons for Australia?, 21 (1998) UNSWLJ 155. 

3 Siehe aber Kirby M., Zeidler and the Future of the Judiciary, in: Fürst W. u. a. (Hrg.) Fest-
schrift für Wolfgang Zeidler, 1987, Bd. 1, 101 (102ff), über den ehemaligen Präsidenten des 
Bundesverfassungsgerichts Zeidler. 
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Ziel der Arbeit ist dabei vor allem, diese andere Art des Grundrechtsschutzes für 
nicht mit dem Rechtskreis Vertraute vorzustellen und zu zeigen, daß die beiden 
Rechtssysteme, trotz aller methodischen und rechtssystematischen Unterschiede, 
ähnliche Entwicklungen durchschreiten und bei der Lösung ähnlicher juristischer 
Themen zu ähnlichen Ergebnissen kommen. 

Der Kern der Arbeit liegt auf dem Gebiet des australischen Rechts und der ver-
gleichenden Analyse. Um die Übersichtlichkeit zu wahren, verzichtet sie deshalb 
auf eine Darstellung der Meinungsfreiheit in Deutschland, die bereits anderswo um-
fangreich erörtert wurde.4 Beim Vergleich steht dabei die Würdigung konzeptionel-
ler Gesichtspunkte und Grundlagenaspekte im Vordergrund, da sie wegen der chro-
nologisch stark divergierenden Entwicklung der beiden Länder den besten kompa-
rativen Ansatzpunkt bieten. 

Deutlicher Schwerpunkt der Arbeit ist das Verfassungsrecht Aus Gründen der 
Überschaubarkeit und der Themenbegrenzung wird das einfache Recht nur in den 
Bereichen herangezogen, in denen das Verfassungsrecht auf dieses einwirkt und sei-
ne Grundzüge für das Verständnis der verfassungsrechtlichen Zusammenhänge nö-
tig sind. Aus den gleichen Gründen wird auch auf eine ausführliche Darstellung des 
einfachen meinungsfreiheitsbegrenzenden Rechts verzichtet. Die Entwicklung ei-
ner verfassungsrechtlichen Dimension, die in Australien im Bereich des Kommuni-
kationsrechts bislang fehlte, ist die spannendste Bewegung auf diesem Rechtsgebiet 
und verdient daher eine besondere Würdigung. 

Strukturell erfolgt zuerst eine Analyse des australischen Rechts, an die sich eine 
rechtsvergleichende Bewertung anschließt. Abschließend werden die in der Rechts-
vergleichung gewonnenen Ergebnisse durch eine Gegenüberstellung ausgewählter 
Fälle aus beiden Rechtssystemen praktisch veranschaulicht. 

4 Siehe nur Herzog R., in: Maunz/Dürig/Herzog, Kommentar zum Grundgesetz, Kommen-
tierung zu Art. 5; Degenhart Ch., in: Bonner Kommentar, Kommentierung zu Art. 5; H offmann-
Riem W., in: Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Reihe Alter-
nativkommentare, Bd. 1, Art. 1-37, 2. Aufl., 1989, Kommentierung zu Art. 5; Schmidt-Bleibtreu 
B ./Klein F., Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 9. Aufl., 1999, 
Kommentierung zu Art.5; Jarass H., in: ders./Pieroth B., Grundgesetz für die Bunderepublik 
Deutschland, Kommentar, 5. Aufl., 2000, Kommentierung zu Art. 5; Bethge H., in: Sachs M. 
(Hrg.), Grundgesetz, Kommentar, 1996, Kommentierung zu Art. 5; Schulze-Fielitz H., in: Drei-
er H. (Hrg.), Grundgesetz, Kommentar, Bd. I, Artikel 1-19, 1996 Kommentierung zu Art. 5; 
Starck Ch in: v. Mangoldt H./Klein F./Starck Ch. (Hrg.), Das Bonner Grundgesetz, 4. Aufl., 
1999, Kommentierung zu Art. 5; Brugger W., Freiheit der Meinung und Organisation der Mei-
nungsfreiheit/Eine liberale Konzeption der geistigen Freiheiten des Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 
GG, EuGRZ 1987, 189; 225; Lerche P., Zur verfassungsgerichtlichen Deutung der Meinungs-
freiheit (Insbesondere im Bereiche des Boykotts), in: Festschrift für Gebhard Müller, 1970, 
197; Merten D., Zur negativen Meinungsfreiheit, DÖV 1990, 761; Obermayer K., Aspekte der 
Meinungsfreiheit, BayVbl. 1980, 1. Aus vergleichender Perspektive: Frowein J. A., Reform 
durch Meinungsfreiheit, (1980) AöR 105, 169; No/te G., Beleidigungsschutz in der freiheitli-
chen Demokratie, 1992. 
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Die Arbeit konzentriert sich im darstellenden Teil auf das australische Recht im 
Bereich der Äußerungsfreiheit und setzt die Kenntnis der deutschen Grundrechts-
dogmatik, insbesondere in bezug auf die Meinungsfreiheit, und der Kasuistik zu 
Art. 5 GG voraus. 

Sie legt im vergleichenden Teil die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts, insbesondere zu Drittwirkung, Wechselwirkungslehre und Schrankenbestim-
mung, sowie die herrschende Meinung in der Literatur zu den jeweiligen Themen 
zugrunde, soweit ein Abweichen davon nicht ausdrücklich erwähnt wird, um Paral-
lelitäten oder Widersprüche zum australischen Lösungsweg und zur australischen 
Dogmatik aufzuzeigen. Sie setzt sich - soweit nicht für den Rechtsvergleich rele-
vant - nicht mit den verschiedenen Literaturmeinungen untereinander auseinander 
und konzentriert sich nicht auf die nationalen Themenkreise und Diskussionen, son-
dern auf die Themen, die zwischen den beiden Ländern von Interesse sind. 

Sie macht weiter die Kenntnis der frühen deutschen Staatslehre und der Staats-
und insbesondere der Grundrechtslehre der Weimarer Republik zur Grundlage. 

In der theoretischen Grundrechtslehre geht sie vom Grundrechtsverständnis des 
Grundgesetzes, wie es sich aus den historischen Gegebenheiten entwickelt hat, aus 
und versteht Grundrechte als vorkonstitutionelle, überstaatliche Menschenrechte, 
die nicht vom Staat erst gewährt, sondern von ihm vorausgesetzt werden.5 Siebe-
greift weiter die Meinungsfreiheit des Grundgesetzes im Sinne des Bundesverfas-
sungsgerichts als Grundrecht mit sowohl individueller als auch objektiv-demokrati-
scher Komponente. 

Ohne die inhärenten Schwierigkeiten des Versuchs, eine ausländische Dogmatik 
mit Hilfe der deutschen Struktur faßbar zu machen, zu übersehen, orientiert sich die 
Arbeit in ihrem Aufbau im wesentlichen an der deutschen Grundrechtsdogmatik. 

111. Zugrundeliegende Terminologie 

Die unterschiedliche Verfassungsdogmatik und insbesondere die der Grundrechte 
in Deutschland und Australien bringt mit sich, daß sich die verfassungsrechtliche 
Terminologie nicht in allen Fällen deckt. Obwohl sich die Arbeit im wesentlichen an 
der deutschen Dogmatik und Terminologie ausrichtet, verwendet sie vor allem für 
die australische Seite Begriffe, deren Umriß vom regelmäßigen deutschen Verständ-
nis abweicht, um so den Unterschied zu verdeutlichen. 

5 Vgl. Böckenförde E., Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation, NJW 1974, 1529 
(l537t). 
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